    Aufnahme im Jagd- und Sportschützenverein Quetsch e.V.
Der Jagd- und Sportschützenverein Quetsch e.V. will seine Mitglieder zu gemeinschaftlichen Schießübungen mit Sportwaffen vereinigen und das sportliche sowie jagdliche Schießen fördern und pflegen. Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) und des Bundes Deutscher Sportschützen (BDS).

Was wir bieten:

· 6 Kurzwaffenstände mit Duellanlage, 50-m-Gewehrstände (6), 3 Hundertmeterstände

· Kurzwaffenstände zugelassen bis 1500 J, Gewehrstände bis 7000 Joule

· Sämtliche Stände beheizt

· Laufender Keiler ist außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu schießen
· Tontaubenschießen (Trap -Anlage) 

· An jedem Mittwoch (16.00 Uhr – 20.00 Uhr) und jeden Samstag (13.00 Uhr – 17.00 Uhr)  ist die Schießanlage geöffnet.

· Durchführung von Vereins- und Gaumeisterschaften entsprechend der Sportordnung von BSSB und BDS

· Ausrichten zahlreicher Preisschießen: Unterhebel, Ordonnanzgewehr, Streukreis…

· Einmal jährlich „Lagerfeuer“ – Sämtliche Getränke und Verköstigung kostenlos

· Intensive Sachkundeausbildung mit staatlich anerkannter Waffensachkundeprüfung
· Weitere Informationen auf unserer Homepage unter www.jsv-quetsch.de  

Aufnahme im Verein:

· Die Schießanlage kann von Gastschützen benützt werden, eine Verpflichtung zum Vereinsbeitritt besteht nicht.
· Durch die Vereinszugehörigkeit verbilligen sich aber die Schießgebühren erheblich.
· Nur Vereinsmitglieder erhalten Jahresschießkarten, nur Vereinsmitglieder können sich an den Vereinsmeisterschaften und den zahlreichen internen Wettkämpfen beteiligen.  

· Mitgliedsbeitrag: 55.- € jährlich, keine Aufnahmegebühr
· Aufnahme im Verein: Interessierte Schützen erhalten einen Aufnahmeantrag bei der Schießleitung und werden in das sportliche Schießen eingewiesen. Der Vereinsausschuss entscheidet über die Aufnahme des neuen Mitglieds.

Erwerb einer legalen Sportwaffe (Kurz – und/oder Langwaffe): 

· Mindestens ein Jahr Mitglied im Verein (und damit auch beim BSSB) 
· Regelmäßiges Training, wobei die Teilnahme an Wettkämpfen erwünscht wäre

· Erreichen des Leistungsabzeichens in Bronze 
· Bestehen einer Sachkundeprüfung, die vereinsintern durchgeführt wird
· Antragstellung auf eine Sportwaffe über den Schützenmeister an den jeweiligen  Landessportverband: Grüne WBK für halbautomatische Kurz- und Langwaffen;

Gelbe Sportschützen -WBK für Einzellader, Repetiergewehre und Flinten 
· Jugendliche von 14-18 Jahren: Schießen mit am Stand zugelassenen Schusswaffen bis Kaliber .22 lfB oder Flinten, wenn der Sorgeberechtigte anwesend ist oder schriftlich seine Einverständnis erklärt hat
· Erlaubnispflichtiger Erwerb ab 18 Jahren: Schusswaffen bis Kaliber 5,6 mm (22 lfB) für Munition mit Randfeuerzündung und Flinten, ab 25 Jahren alle übrigen im Verein nach den Regeln der Sportordnung zugelassenen großkalibrigen Schusswaffen (ab 21 Jahren mit amtsärztlicher, fachpsychologischer oder fachärztlicher  Bescheinigung)

Der Jagd- und Sportschützenverein Quetsch wünscht Ihnen viel Freude, Entspannung und Erfolg beim sportlichen Schießen mit „scharfen“ Waffen.

Max Friedl, 1. Schützenmeister
